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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO NÖ 1996 §54;

BauO NÖ 1996 §6 Abs2 Z3;

BauO NÖ 1996 §6 Abs2;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2000/05/0272 E 20. Dezember 2002 RS 2 (hier: nur der erste Satz)

Stammrechtssatz

§ 54 zweiter Fall NÖ BauO 1996 ist nicht zu entnehmen, dass auf eine (Bktive) mittlere Wandhöhe abzustellen wäre;

maßgeblich ist vielmehr das konkrete Vorhaben. Ebenso wenig kann dieser Bestimmung entnommen werden, dass -

beschwerdefallbezogen - gerade auf das talseitige Ende der betreEenden Garage abzustellen wäre.Paragraph 54,

zweiter Fall NÖ BauO 1996 ist nicht zu entnehmen, dass auf eine (Bktive) mittlere Wandhöhe abzustellen wäre;

maßgeblich ist vielmehr das konkrete Vorhaben. Ebenso wenig kann dieser Bestimmung entnommen werden, dass -

beschwerdefallbezogen - gerade auf das talseitige Ende der betreffenden Garage abzustellen wäre.
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